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VG Hannover: Polizei-Direktion Hannover muss Auskunft über die Staatsangehörigkeit geben

Die 6. Kammer des Verwal-
tungsgerichts Hannover 
hat entschieden, dass die 
Polizei-Direktion Hanno-
ver einem Journalisten, der 
als Gerichtsreporter tätig ist, 
Auskunft über die Staats-
angehörigkeit eines Unfall-
Beteiligten im Zusammen-
hang mit einem Autorennen 
erteilen muss (Beschluss 
vom 20. Okt. 2020 - Az.: 
6 B 5352/20). Mit dieser 
Entscheidung hat das VG 
Hannover dem Eilantrag des 
Journalisten stattgegeben. 
Gegen diesen Beschluss 
kann das Rechtsmittel der 
Beschwerde beim Nieder-
sächsischen Oberverwal-
tungsgericht in Lüneburg 
erhoben werden. 

Die Ausgangslage

Nachdem sich am 20. Sep-
tember 2020 am Aegidien-
torplatz in Hannover nach 
einem Autorennen ein Un-

fall ereignet hatte, erkundi-
gte sich der Journalist nach 
der Staatsangehörigkeit ei-
ner der Unfallbeteiligten. 
Diese Auskunft hat die 
Polizei-Direktion Hannover 
mit dem Argument verwei-
gert, dass es sich bei der 
Staatsangehörigkeit um ein 
personenbezogenes Datum 
handele. Die Auskunft kön-
ne deswegen nach § 4 Abs. 2 
Nr. 3 des Niedersächsischen 
Pressegesetzes (NPresseG) 
verweigert werden.

Der Journalist vertrat die 
Auffassung, die geforderte 
Information sei von Rele-
vanz. Ihm sei als Gerichtsre-
porter in der Vergangenheit 
aufgefallen, dass an illega-
len Straßenrennen oftmals 
junge Männer teilnähmen, 
die häufig einen Migrations-
hintergrund hätten. Diesbe-
züglich verwies er auch auf 
mehrere (Fremd-)Berichter-
stattungen in ähnlich gela-
gerten Fällen.

Die Beurteilung und Ent-
scheidungsgründe

In der Presse-Info vom 21. 
Oktober 2020 legt Presse-
sprecherin Dr. Nassim Esla-
mi die Sicht der 6. Kammer 
am VG Hannover dar: „Der 

Auskunftsanspruch ergebe 
sich aus § 4 Abs. 1 NPres-
seG. Hiernach seien die 
Behörden verpflichtet, den 
Vertretern der Presse die 
der Erfüllung ihrer öffent-
lichen Aufgabe dienenden 
Auskünfte zu erteilen. Eine 
öffentliche Aufgabe erfülle 
die Presse, wenn sie in An-
gelegenheiten von öffent-
lichem Interesse Nachrich-
ten beschaffe und verbreite, 
Stellung nehme, Kritik übe 
oder auf andere Weise an der 
Meinungsbildung mitwir-
ke. Die vorliegend begehrte 
Auskunft hinsichtlich der 
Staatsangehörigkeit(en) des 
in Rede stehenden Unfallbe-
teiligten diene der Erfüllung 
einer solchen „öffentlichen 
Aufgabe“, welche konkret 
darin bestehe, sich in An-
gelegenheiten von öffent-
lichem Interesse publizis-
tisch zu betätigen. 

Öffentliches Interesse ist 
vorhanden

Ein öffentliches Informati-
onsinteresse sei hinsichtlich 
der Teilnahme an verbote-
nen Kraftfahrzeug-Rennen 
zu bejahen. Dies habe sich 
in der Vergangenheit bei-
spielsweise an dem Berliner 
„Ku’damm-Raser-Fall“ ge-

zeigt. Neben dem generel-
len öffentlichen Interesse an 
besagter medialer Berichter-
stattung besteht nach Ansicht 
der Kammer darüber hinaus 
auch ein konkretes Informa-
tionsinteresse in Bezug auf 
die Staatsangehörigkeit(en) 
der in Rede stehenden Be-
schuldigten. Diesbezüglich 
habe der Antragsteller durch 
die Vorlage verschiedener 
Berichterstattungsauszüge 
glaubhaft gemacht, dass der 
soziokulturelle Hintergrund 
im Hinblick auf die Feststel-
lung etwaiger Häufungen 
in Rede stehender Verhal-
tensweisen bei bestimmten 
Tätergruppen von Bedeu-
tung sein könne. Das private 
Interesse des Beschuldigten 
daran, dass seine Staatsan-
gehörigkeit nicht offenge-
legt werde, überwiege nicht 
gegenüber dem Informati-
onsinteresse der Öffentlich-
keit. (ps)
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Die 16 neuen Titel

5
5 Senses for Love – Heirate dein Blind Date

B
Bloodmoon 2222
Blutmond 2222

D
Das Fest der Tierliebe
Das Fest der Tier-Liebe
DIE MEGA 90er LIVE!

F
FAST PERFEKTE FERIEN
Fast Perfekte Ferien
(Fast) Perfekte Ferien
Fast perfekte Ferien
Für die wichtigsten Augen der Welt: Ihre.

H
Helene Weigel Preis
Helene Weigel Theaterpreis

K
Kriminell. Weggesperrt. Entlassen.

O
ONE – Das Branchenmagazin für Markant Partner.

R
Run this place

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Blutmond 2222
Bloodmoon 2222

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Weskamp Holding UG
Schlüterstraße 54, 10629 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Run this place

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse, APPs, Webportale, 
Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, 
DVD, CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Union Investment Real Estate Digital GmbH 
Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

FAST PERFEKTE FERIEN
Fast perfekte Ferien
Fast Perfekte Ferien
(Fast) Perfekte Ferien

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Gaumont GmbH 
Kämmergasse 39-41, 50676 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Helene Weigel Preis
Helene Weigel Theaterpreis

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Bundesverband Schauspiel e.V. (BFFS) 
Kurfürstenstraße 130, 10785 Berlin
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Monatliches Fachmagazin des Markenverbandes

zu den Themen Markenführung, Handel und Recht

Sichern Sie sich Ihr exklusives Probe-Abo unter

www.markenartikel-magazin.de/bestellung

markenartikel

DAS MAGAZIN  
FÜR MARKENFÜHRUNG

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

DIE MEGA 90er LIVE!

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien, insbesondere für Datenträger aller Art sowie für Veranstaltungen, 
insbesondere Showveranstaltungen einschließlich Merchandising.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians 
Hofstetter, Schurack & Partner 
Balanstraße 57, 81541 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

5 Senses for Love – Heirate dein Blind Date

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

Seven.One Entertainment Group GmbH 
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

ONE – Das Branchenmagazin für Markant 
Partner.

In allen Schreibweisen und Darstellungsformen, für alle Medien, insbeson-
dere Druckerzeugnisse, Internet, elektronische und digitale Medien und 
Netzwerke.

MARKANT Services International GmbH 
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 2, 77656 Offenburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Das Fest der Tier-Liebe
Das Fest der Tierliebe

in allen möglichen Schreibweisen, Darstellungsformen, Kombinationen 
und Wortverbindungen für alle Medien, insbesondere Fernsehen, Film, Hör-
funk, Bild-, Daten- und Tonträger aller Art, Druckerzeugnisse, digitale und 
elektronische Medien einschließlich Online-Medien.

DOCMA TV Produktion GmbH 
Propst-Herkulan-Karg-Straße 8, 86911 Diessen
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für:

Kriminell. Weggesperrt. Entlassen.

in allen möglichen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusammenset-
zungen und Abkürzungen, Abwandlungen und Schriftarten und Darstel-
lungsformen für alle Medien, insbesondere für Druckerzeugnisse, Hörfunk, 
Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Internet, alle elektro-
nischen und digitalen Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, 
DVD, CD-i, Offline- und Online-Dienste, Telekommunikationsdienstlei-
stungen, Unified Messaging Systems, SMS, WAP sowie Softwareerzeug-
nisse aller Art.

Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Brienner Straße 9, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Für die wichtigsten Augen der Welt: Ihre.

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, graphischen Gestal-
tungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen für alle Me-
dien, einschließlich Ton- und Bild-Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Soft-
ware, Off- und Online-Dienste, CD-ROM, CD-i, DVD, andere Datenträger 
und alle sonstigen CD-Derivate sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und alle Printmedien.

LS-IP Loth & Spuhler Intellectual Property Law 
Garmischer Straße 35, 81373 München
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